Name:

____________________               
Matrikelnummer:
__________________
Vorname:
__________________________
Merkblatt für eine Anrechnung von Prüfungsleistungen im Falle eines vorgenommenen Fachwechsels in Bachelor- bzw. Masterstudiengängen

Ein Fachwechsel liegt vor, wenn sich das Studienfach bzw. die Studienfächerkombination oder deren Ausprägung (Verteilung der ECTS-Punkte) ändert. 

Bei dem vom Referat für Studienangelegenheiten vorgenommenen Fachwechsel werden Sie zunächst in das erste Fachsemester Ihres neuen Studienfachs bzw. Ihrer jeweiligen neuen Studienfachkombination eingestuft. Möchten Sie sich aus dem zuvor studierten Studienfach bzw. der zuvor studierten Studiengangkombination Leistungen anrechnen lassen, dann müssen Sie eine Anrechnung dieser Leistungen im Prüfungsamt beantragen.
Hierzu wird Ihnen dort ein entsprechendes Formblatt ausgehändigt. Insbesondere im Falle der Anrechnung von Prüfungsleistungen, die an anderen Hochschulen erbracht werden, wird regelmäßig der jeweils im entsprechenden Fachbereich für die Anrechnung Zuständige (i.d.R. der Prüfungsausschussvorsitzende) eine Anrechnung vornehmen. Über die entsprechenden Anrechnungsmodalitäten informiert Sie das Prüfungsamt.
Sie werden darauf hingewiesen, dass der Antrag auf Anrechnung unmittelbar nach dem Studienfachwechsel gestellt werden muss. Erfolgt die Anrechnung nicht umgehend, ist ein Antrag auf Anrechnung von Modulen grundsätzlich nicht mehr möglich!
Eine Anrechnung von Leistungen ist stets dann nicht mehr möglich, wenn Sie die Leistung im früheren Studium bereits abgelegt, diese aber nicht umgehend zur Anrechnung beantragt haben, sondern stattdessen diese oder eine vergleichbare Leistung nochmals angemeldet und erfolglos versucht bzw. erfolgreich absolviert haben.
Mit der Anrechnung von Leistungen kann eine Höherstufung von Fachsemestern verbunden sein. Nach der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung wird für jeweils 30 ECTS-Punkte ein Fachsemester angerechnet. Hinweis: Bis zum Inkrafttreten der neuen Regelung voraussichtlich im Sommer 2009 gilt daneben noch die bisherige Regelung. Auskünfte erteilt das Prüfungsamt.
In den Bachelor-Studiengängen ist i.d.R. nach einem Fachsemester eine Grundlagen- und Orientierungsprüfung zu bestehen (Erreichen einer bestimmten ECTS-Punktezahl im Pflichtbereich); ggf. können weitere Kontrollprüfungen für das Weiterkommen vorgeschrieben sein. Sie werden darauf hingewiesen, dass durch die Anrechnung von Fachsemestern die für das Erreichen dieser Grundlagen- und Orientierungsprüfung bzw. Kontrollprüfung notwendigen Punktezahlen im entsprechenden Fachsemester grundsätzlich erreicht sein müssen. Auskünfte erteilt das Prüfungsamt. Stellen Sie sicher, dass Sie trotz einer ev. Höherstufung noch alle für Sie notwendigen ECTS-Punkte für den Studiengang rechtzeitig erwerben können. Informieren Sie sich deshalb unbedingt vor einem Fachwechsel auch bei Ihrem Fachstudienberater.
Wichtig: Ein Antrag auf Anrechnung von Prüfungsleistungen in einem früher studierten Studienfach bzw. einer –kombination kann nur genau einmal nach dem Wechsel gestellt werden. Nicht angerechnete Modulleistungen, die in einem früheren Studiengang, einer Kombination bzw. einer Prüfungsordnungsversion erbracht wurden und in dem neuen Studiengang enthalten sind, werden aus der Datenbank gelöscht und sind im früher studierten Studienfach nicht mehr vorhanden. Deshalb drucken Sie vor der Einreichung der Anrechnung Ihre bisher erbrachten Leistungen in der entsprechenden Anwendung von sb@home unbedingt aus und bewahren Sie diese auf. Nach vollzogener Anrechnung ist im Falle gelöschter Leistungen die Erstellung einer Leistungsübersicht im bisherigen Studienfach nicht mehr möglich!
Hinweis: Mit dem Wechsel des Studiengangs bzw. der –kombination gelten in den Bachelor- bzw. Masterstudiengängen die jeweils aktuellen Fassungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung sowie die jeweils aktuellen fachspezifischen Bestimmungen (soweit zutreffend).

Kenntnis genommen:
Würzburg, den ____________________                       ________________________________
                                                                                                                                    Unterschrift
